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1. Teil

Einführung

§ 1 Zur Bedeutung der Thematik

Die Arbeit behandelt die ratihabitio im klassischen römischen Recht. Die
Rechtsfigur der ratihabitio steht dem Rechtsinstitut der Genehmigung nach § 184
Abs. 1 BGB nahe, die das Gesetz als die nachträglich erteilte Zustimmung defi-
niert. Die Genehmigung im römischen Recht – dieses Thema klingt auf den ers-
ten Blick nicht besonders spektakulär. Die Genehmigung umgibt, so möchte man
meinen, der Nimbus des Selbstverständlichen, so dass sie eigentlich keiner dog-
matischen Legitimation bedarf. Basiert doch diese Rechtsfigur auf der privat-
rechtlichen Grundprämisse, dass ein Rechtsgeschäft, das die Rechtssphäre eines
Dritten betrifft, nicht ohne dessen Zustimmung vollzogen werden darf. Warum
also sollte die rechtliche Relevanz der nachträglichen Zustimmung, von Einzel-
fällen einmal abgesehen, ein besonderes Problempotential aufwerfen und sogar
einer eigenen monographischen Untersuchung bedürfen? Ob eine erforderliche
Zustimmung im Voraus oder im Nachhinein erteilt wird, sollte doch im Ergebnis
keinen Unterschied machen. Bei näherer Befassung mit der ratihabitio zeigt sich
jedoch alsbald, dass der anfängliche Eindruck trügt.

Die römischen Juristen verstanden die ratihabitio, soviel darf hier schon gesagt
werden, in einer weiteren Bedeutung als nach heutigem Verständnis. Das gilt zum
einen für die Unterscheidung zwischen Innen- und Außenverhältnis. Das geltende
Recht trennt begrifflich die Genehmigung im Innenverhältnis von der Genehmi-
gung der im Außenverhältnis geschlossenen vollmachtlosen Verträge und getrof-
fenen unberechtigten Verfügungen. Das römische Recht kannte eine solche Diffe-
renzierung nicht. Die im sechsten Titel des dritten Teils des ersten Buches des
deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches geregelte nachträgliche Zustimmung be-
trifft zudem unmittelbar nur Fälle, in denen die Wirksamkeit eines Vertrags oder
eines einseitigen Rechtsgeschäfts von der Willenserklärung eines Dritten (eines
Zustimmungsberechtigten oder einer Person, für die ein Vertreter ohne Vertre-
tungsmacht tätig wurde) abhängt, und ist abzugrenzen von der verwandten recht-
lichen Erscheinung der Bestätigung, bei der ein am Rechtsgeschäft selbst Betei-
ligter tätig wird. Die in der geltenden Doktrin vorzufindende Unterscheidung
zwischen den verschiedenen Arten der nachträglichen Zustimmung geht wesent-
lich auf Lothar v. Seuffert zurück. Seuffert unterscheidet: 1. die Ratihabition einer
Geschäftsführung, welche jemand für den Genehmigenden vorgenommen hat,



2. die Ratihabition der von einem anderen für sich vorgenommenen Handlung,
die fremder Zustimmung bedarf,1 und 3. die Ratihabition eines eigenen ungülti-
gen Geschäfts. Für diese drei Arten der nachträglichen Genehmigung wurden von
ihm folgende Ausdrücke vorgeschlagen: Genehmigung, nachfolgende Einwilli-
gung und Bestätigung.2 Seuffert hat damit den Grundstein für die Herausbildung
der Bestätigung als selbständiges Rechtsinstitut gelegt.

§ 2 Die Behandlung der ratihabitio in der Rechtswissenschaft

Die Beschäftigung mit der ratihabitio blickt auf eine lange Tradition in der
Rechtswissenschaft zurück. Die ratihabitio hat dabei ein stetig wachsendes Inter-
esse genossen. Ihren Höhepunkt erreichte die Forschung zu ihr in der euro-
päischen Rechtswissenschaft in der zweiten Hälfte des 17. bis Ende des 19. Jahr-
hunderts. So erfreute sich die ratihabitio etwa als Dissertationsthema im 17. und
18. Jahrhundert großer Beliebtheit,3 auch wenn die dabei entstandenen Abhand-
lungen zweifelsohne nur von sekundärer Bedeutung für die Rechtswissenschaft
sind.4 Das Thema „ratihabitio“ war im 19. Jahrhundert Gegenstand intensiver
Auseinandersetzungen unter der gemeinrechtlichen Bezeichnung „Ratihabition“.
In dieser Zeit ist die „Lehre von der ratihabitio“ alles andere als stiefmütterlich
von der Wissenschaft behandelt worden.5 Hingewiesen sei nur auf die Arbeiten
von Wilhelm Gustav Busse,6 Wilhelm Girtanner,7 Friedrich Wilhelm Konrad
Beckhaus,8 Julius v. Griesinger,9 Lothar v. Seuffert10 und A. Sigerist.11 Dies
hängt mit dem allgemeinen Interesse des gemeinen Rechts an der Dogmatik der
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1 v. Seuffert, Ratihabition (1868), 3.
2 v. Seuffert, Ratihabition (1868), 7.
3 Vgl. z. B. Luck, Disputatio inauguralis de ratihabitione (1657); Becker, Diss. legal.

de ratihabitione eiusque effectu iuris (1670); de Venne, Disputatio juridica inauguralis
de ratihabitione (1719); Schorch, De ratihabitione gestorum a falso procuratore (1732).
S. im Übrigen auch die Literaturübersicht bei v. Seuffert, Ratihabition (1868), 7.

4 Vgl. auch die Bemerkung von v. Seuffert, Ratihabition (1868), 7 f.: „Der wissen-
schaftliche Werth der benüzten Abhandlungen ist, soweit sie vor Bussés Schrift fallen,
ganz außerordentlich gering. Im gewöhnlichsten Dissertationenstyl ihrer Zeit geschrie-
ben, mit hohltönenden Phrasen um sich werfend, dabei oft sehr umfangreich [. . .] und
vollständig geistlos, lohnen dieselben in der That nicht der näheren Betrachtung.“

5 Vgl. Sigerist, Ratihabition (1887), Vorwort.
6 Busse, De ratihabitione (1834).
7 Girtanner, De ratihabitione negotiorum gestorum (1848).
8 Beckhaus, Ueber die Ratihabition der Rechtsgeschäfte. Civilistische Abhandlung

(1859).
9 v. Griesinger, Zur Lehre von der Ratihabitation der Rechtsgeschäfte (1862).
10 v. Seuffert, Die Lehre von der Ratihabition der Rechtsgeschäfte. Civilistische Ab-

handlung (1868).
11 Sigerist, Die Lehre von der Ratihabition der Rechtsgeschäfte. Civilistischer Ver-

such (1887).



negotiorum gestio der römischen Quellen zusammen. Während die ältere Zeit
sich hauptsächlich mit der Beschreibung, Harmonisierung und kompendiarischen
Darstellung der Entscheidungen der Quellen befasste, entstand in der ersten
Hälfte des vorletzten Jahrhunderts, besonders angeregt durch eine Untersuchung
Wächters,12 der Wunsch, „Natur und [. . .] Wesen der negotiorum gestio“13 in der
römischen Kasuistik auf den Grund zu gehen.14 Dabei spielte natürlich auch die
in den Quellen im Zusammenhang mit der negotiorum gestio erwähnte ratihabi-
tio eine nicht unerhebliche Rolle. Die Pandektenwissenschaft war geprägt von
dem liberalen Zeitgeist des 19. Jahrhunderts, der die Lehre von der Entstehung
der Schuldverhältnisse in besonderem Maße beeinflusste.15 Entstehung und In-
halt eines Schuldverhältnisses wurden nunmehr grundsätzlich an den Willen der
Beteiligten geknüpft. Es galt dementsprechend den dominus vor unerwünsch-
ter Einmischung zu schützen.16 In der Folge kam es in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts „geradezu zu einer Explosion der theoretischen Literatur“ zur
negotiorum gestio.17 In der Pandektistik ist das Interesse für die ratihabitio auch
mit dem Versuch verbunden, eine Dogmatik für die Stellvertretung zu ent-
wickeln.18 Zum Teil wurde versucht, das Institut der Stellvertretung in den
Quellen nachzuweisen, zum Teil betrieb man die wissenschaftliche Behandlung
der Stellvertretung auch gerade in dem Bewusstsein, dass es sich um eine dem
römischen Recht noch unbekannte Rechtsfigur handelt, die sich im Widerspruch
zu diesem entwickelt hat.19 Dennoch war das Bestreben der Pandektisten auch im
letzteren Fall, keinen Gegensatz zu den Quellen des römischen Rechts zu erzeu-
gen. Daher wurde für die Ausgestaltung der Stellvertretungslehre auf die römi-
schen Quellen rekurriert. Interessant ist es zu sehen, auf welche Weise die Fälle
der ratihabitio in den römischen Quellen dabei herangezogen wurden: Die Pan-
dektisten richteten den Blick nicht so sehr auf das Innenverhältnis zwischen
gestor und dominus, sondern Gegenstand der Untersuchung war vor allem die
Wirkung der ratihabitio auf das Außenverhältnis zwischen dominus und Drit-
tem.20 In diesem Licht erschien die Geschäftsführung des gestor als ein Fall
der Stellvertretung. Große Diskussion herrschte dabei unter den Pandektisten um

1. Teil: Einführung 21

12 v. Wächter, AcP 20 (1837), 337 ff.
13 v. Wächter, AcP 20 (1837), 337.
14 Seiler, Negotiorum gestio (1968), 4.
15 HKK/Jansen, §§ 677–687 Rn. 29.
16 HKK/Jansen, §§ 677–687 Rn. 29.
17 HKK/Jansen, §§ 677–687 Rn. 29.
18 Vgl. nur den Titel der Abhandlung von Ernst Zimmermann aus dem Jahre 1876:

„Die Lehre von der stellvertretenden Negotiorum Gestio“ oder den Titel der Abhand-
lung von v. Monroy aus dem Jahre 1878: „Die vollmachtslose Ausübung fremder Ver-
mögensrechte“.

19 Vgl. z. B. E. Zimmermann, Stellvertretende Negotiorum Gestio (1876), 8. S. auch
Bauer, Stellvertretung (1963), 112.

20 Diese Beobachtung macht auch Kacprzak, Ratihabitio (2002), xiii.


